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Artikel III-79 (ex-Artikel 110)

(1) ...

(2) Die Europäische Zentralbank kann unbeschadet des Artikel I-38 Absatz 2 die

Veröffentlichung ihrer Europäischen Beschlüsse, ihrer Empfehlungen und Stellungnahmen

beschließen.

(3) Der Rat erlässt nach dem Verfahren des [Artikels III-76 (ex-Artikels 107) Absatz 6] die

Europäischen Verordnungen, in denen festgelegt wird Durch Europäische Gesetze wird festgelegt,

innerhalb welcher Grenzen und unter welchen Bedingungen die Europäische Zentralbank befugt ist,

Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich aus ihren Europäischen

Verordnungen und Beschlüssen ergeben, mit Geldbußen oder in regelmäßigen Abständen zu

zahlenden Zwangsgeldern zu belegen.

Explanation (if any) :

Absatz 2:
Die Veröffentlichung von Beschlüssen, die an keinen bestimmten Adressaten oder an alle
Mitgliedstaaten gerichtet sind, ist gemäß Artikel I-38 Absatz 2 zwingend und steht somit nicht zur
der EZB.

Absatz 3:
Aufgrund der Grundrechtsrelevanz sollte das ordentliche Gesetzgebungsverfahren Anwendung
finden.
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